B Gewaltspezifische
Informationen

Hausliche Gewalt im Migrations-
kontext

Die Ursachen von hauslicher Gewalt sind vielfaltig. Sie kommt in allen ge-
sellschaftlichen Schichten und Bevolkerungskreisen vor, jedoch besteht ein

Uberproportionaler Anteil von Fdllen bei Personen mit Migrationshintergrund.

Die auslandische Bevolkerung in der Schweiz ist starker von Faktoren belas-
tet, die das Risiko hauslicher Gewalt erhéhen. Dies verlangt nach gezielten
Praventionsmassnahmen.
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Hausliche Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten und Bevélkerungskreisen vor,
wie sich in der taglichen Arbeit der Akteure des Interventions- und Hilfesystems zeigt. In
der Schweiz weist die polizeiliche Kriminalstatistik einen Uberproportionalen Anteil von Fal-
len hauslicher Gewalt bei Auslanderinnen und Auslandern aus, dies sowohl auf der Opfer-
seite wie auch auf Seite der Tatpersonen.

Dieser Sachverhalt wird in der 6ffentlichen und politischen Diskussion aufgegriffen. Gleich-
zeitig stellt hdusliche Gewalt im Migrationskontext eine Herausforderung fur die Akteure
und Fachpersonen dar, die in den Bereichen Strafverfolgung und Justiz, Opferhilfe, Kindes-
und Erwachsenenschutz, Beratung und Therapie von Opfern und Tatpersonen oder im Mig-
rationsbereich bei der Bekdmpfung von hauslicher Gewalt mitwirken.

Das vorliegende Informationsblatt beleuchtet die Frage der Uberproportionalen Betroffen-
heit von Auslanderinnen und Ausldndern, fuhrt Zahlen und Fakten zur Situation in der
Schweiz auf und erortert Risikofaktoren, welche Gewalt in der Paarbeziehung und im fami-
lidren Kontext begtnstigen. Solche Risikofaktoren bzw. fehlende Schutzfaktoren kommen
unter Auslanderinnen und Auslandern in der Schweiz gehauft vor. Das Informationsblatt
zeigt mogliche Stossrichtungen in der Pravention sowie Massnahmen des Bundes gegen
hausliche Gewalt im Migrationskontext auf.
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Uber ein Drittel der in
der Schweiz lebenden

Personen haben einen

Migrationshintergrund.

Uber ein Drittel aller
Ehen sind gemischt-

national.
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1 DEFINITIONEN UND EINBETTUNG

Ausldnderinnen und Ausldnder und Personen mit Migrationshintergrund

Als «Auslanderinnen und Ausléander» oder «auslandische Staatsangehoérige» werden Per-
sonen bezeichnet, die einen anderen als den Schweizer Pass besitzen. Darunter sind auch
solche, die in der Schweiz geboren sind oder bereits sehr lange hier leben. Ein Funftel

(19,3 %) der Auslanderinnen und Auslander ist hier geboren, ein Viertel (24,6 %) der Zu-
gezogenen lebt seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz. 62 % der Auslanderinnen und Aus-
lander verfigen 2018 Uber eine dauerhafte Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) (BFS — Be-
volkerungsstatistik STATPOP 2018).

Als «Personen mit Migrationshintergrund» gelten aus dem Ausland zugezogene Personen
und deren Nachkommen, unabhangig von der Staatsangehérigkeit. Dazu gehéren bei-
spielsweise auch eingeblrgerte Schweizerinnen und Schweizer oder geburtige Schweizerin-
nen und Schweizer mit Eltern, die beide im Ausland geboren wurden.' 2017 sind ein Viertel
(24,8 %) der standigen Wohnbevolkerung ab 15 Jahren Auslanderinnen und Auslander,
37,2 % der in der Schweiz lebenden Personen haben einen Migrationshintergrund (BFS —
Bevdlkerungsstatistik STATPOP 2017; BFS — Arbeitskrafteerhebung SAKE 2017).

Die pauschale Kategorie «Ausléanderinnen und Auslander» ist oft unzulanglich. Ebenso
wenig wie «Schweizerinnen und Schweizer» sind Personen mit auslandischem Pass eine
homogene Bevolkerungsgruppe. Innerhalb der Gruppe von Auslédnderinnen und Aus-
landern unterscheidet sich die migrationsspezifische Ausgangslage unter anderem nach
Herkunftsland (Staatsangehdrige von EU-/EFTA- oder von Drittstaaten), Aufenthaltsstatus
(dauerhafter oder befristeter Aufenthaltstitel) oder der Migrationsgeschichte (Personen aus
dem Auslander- oder Asylbereich; Auslanderinnen und Auslander der ersten, zweiten oder
dritten Generation).

Bei einem Teil der Ehe-, Partnerschafts- und Familienbeziehungen in der Schweiz handelt es
sich zudem um bi-nationale Konstellationen. In der Schweiz lebten im Zeitraum von 2014
bis 2016 rund 10 % der verheirateten Personen in gemischt-nationalen Beziehungen. Von
den 2017 eingegangenen Ehen waren 36 % gemischt-national (BFS — Strukturerhebung SE
2014-2016; BFS — Statistik der naturlichen Bevolkerungsbewegung BEVNAT 2017).

Formen hauslicher Gewalt im Migrationskontext

Hausliche Gewalt im Sinne von Art. 3 der Istanbul-Konvention (SR 0.377.35)? umfasst alle
Formen der korperlichen, sexuellen, seelischen und wirtschaftlichen Gewalt in Paarbezie-
hungen sowie in generationentbergreifenden Beziehungen, insbesondere zwischen Eltern
und Kindern oder auch zwischen zwei oder mehreren anderen Familienmitgliedern. Haus-
liche Gewalt betrifft als Opfer und Tatpersonen Frauen und Manner, Erwachsene und Min-
derjahrige und kommt in allen Bevélkerungsgruppen vor.

Die Istanbul-Konvention zielt auch auf die Bekampfung besonderer Formen von hauslicher
Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt an Frauen im Migrationskontext, namentlich
der Zwangsheirat (Art. 37) und der Verstimmelung weiblicher Genitalien (Art. 38). Diese
Aspekte werden im vorliegenden Informationsblatt nicht vertieft. Die Fachstelle Zwangs-
heirat und das Netzwerk gegen Madchenbeschneidung Schweiz stellen dazu umfassende
weiterfihrende Informationen zur Verfigung.?
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Ein Migrationshinter-
grund erh6ht das
statistische Risiko fur
hausliche Gewalt.

Sowohl auslandische
Frauen als auch aus-
landische Manner sind
starker von hauslicher
Gewalt betroffen als
Schweizerinnen und

Schweizer.

Auslandische Kinder
und Jugendliche sind
doppelt so oft von
h&uslicher Gewalt
betroffen wie schwei-
zerische Kinder und
Jugendliche.
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2 Z/AHLEN UND FAKTEN

Statistiken zu hauslicher Gewalt in der Schweiz wie auch schweizerische und internationale
Forschungsergebnisse (Killias et al. 2005, Schréttle & Khelaifat 2007, Schrottle & Ansorge
2008, Condon et al. 2011) deuten darauf hin, dass ein Migrationshintergrund das statis-
tische Risiko fur hausliche Gewalt erhdht, sowohl auf der Opferseite als auch seitens der
Tatpersonen.

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundesamts fur Statistik (BFS) sind seit 2009
Informationen zur polizeilich registrierten hauslichen Gewalt in der schweizerischen und
auslandischen Wohnbevolkerung verfligbar: Erfasst werden Staatszugehorigkeit und Auf-
enthaltsstatus von Betroffenen und Beschuldigten und ausgewiesen werden Belastungsra-
ten (Anzahl Falle pro 10 000 Personen) nach Staatszugehorigkeit und Altersklassen.

2.1 Gewaltbetroffenheit bei auslandischen Staatsangehérigen

Die Statistiken zur Gewaltbetroffenheit in der Schweiz zeigen durchgehend eine tberdurch-
schnittliche Belastung von Auslanderinnen und Auslandern, sowohl als Opfer von Paarge-
walt als auch von generationentbergreifender hauslicher Gewalt.

¢ Knapp die Halfte aller Opfer polizeilich registrierter hauslicher Gewalt sind Auslande-
rinnen und Auslander. Der Anteil liegt ab 2009 bei durchschnittlich 47 %. Vorwiegend
handelt es sich bei ihnen um Personen der standigen Wohnbevélkerung mit einer Auf-
enthalts- oder Niederlassungsbewilligung (41 % der registrierten Falle): Ein geringerer
Teil (6 %) sind Grenzgdngerinnen und Grenzganger, Personen mit Kurzaufenthaltsbe-
willigung oder Asylsuchende und vorlaufig aufgenommene Personen, die zur nichtstan-
digen Wohnbevélkerung gezahlt werden (BFS — PKS 2009-2017).

¢ Auslandische Frauen sind Uber alle Altersklassen starker von hauslicher Gewalt betroffen
als Schweizerinnen. Bei hauslicher Gewalt in der aktuellen Partnerschaft ist die Betrof-
fenheitsrate bei Ausldanderinnen durchschnittlich 4-mal hoher als bei Schweizerinnen,
bei hduslicher Gewalt durch den ehemaligen Partner ist sie 2,3-mal hoher (BFS — PKS
2009-2017; STATPOP 2009-2017).4

¢ Auch bei den Mannern (die insgesamt rund 3-mal weniger haufig von hauslicher Ge-
walt betroffen sind als Frauen) sind Auslander gegentiber Schweizern in allen Alters-
gruppen in hoherem Masse von der hauslichen Gewalt betroffen. Bei Gewalt in beste-
hender Partnerschaft ist die Betroffenheitsrate auslandischer Manner im Schnitt 2,4-mal
hoher, bei hauslicher Gewalt in ehemaliger Partnerschaft 1,9-mal hoher (BFS — PKS
2009-2017; STATPOP 2009-2017).

e |m Zeitraum 2009-2016 waren 45 % aller Opfer versuchter oder vollendeter Totungsde-
likte in bestehenden oder ehemaligen Partnerschaften Ausldnderinnen und Auslander.
Auslandische Frauen haben dabei ein grosseres Risiko, Opfer eines Totungsdelikts durch
den aktuellen oder ehemaligen Partner zu werden als Schweizerinnen. Frauen der stan-
digen auslandischen Wohnbevélkerung sind mehr als doppelt so stark betroffen (1,6
gegeniber 0,7 pro 100 000 Einwohnerinnen, BFS 2018: 14).

¢ \on generationenUbergreifender hduslicher Gewalt sind vorwiegend Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene betroffen, die meist Gewalt durch Eltern und seltener durch an-
dere Familienmitglieder erfahren. Auslandische Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene sind durchschnittlich 2,1-mal haufiger betroffen sind als schweizerische
(BFS — PKS 2009-2017; STATPOP 2009-2017).
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Totungsdelikte in der
Partnerschaft werden
zu gleichen Teilen
durch die schweizeri-
sche und die auslandi-
sche Wohnbevélkerung
begangen.
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2.2 Gewaltausiibende Personen mit auslandischer
Staatsangehorigkeit

Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik zeigen, dass Auslanderinnen und Auslander
unter den beschuldigten Personen hauslicher Gewalt Gberproportional vertreten sind. Auch
Ergebnisse aus Bevolkerungsstudien verweisen auf eine um 2,6-mal erhdhte Betroffenheit
von hauslicher Gewalt bei Frauen mit auslandischem Partner (Killias et al. 2005).

® In den polizeilich registrierten Fallen hauslicher Gewalt ab 2009 handelt es sich bei den
Beschuldigten grésstenteils um Personen aus der standigen Wohnbevolkerung: 46 %
sind Schweizerinnen und Schweizer, 46 % sind Ausldnderinnen und Auslander mit Auf-
enthalts- oder Niederlassungsbewilligung. 7 % der Beschuldigten sind Personen aus
dem Asylbereich oder verfligen Uber einen anderen Aufenthaltsstatus (z.B. Grenzgange-
rinnen und Grenzganger, Tourismus etc.; BFS — PKS 2009-2017).

e Sowohl bei weiblichen als auch bei mannlichen Tatpersonen werden Auslanderinnen
und Auslander deutlich haufiger verzeichnet als Schweizerinnen und Schweizer. In be-
stehenden Paarbeziehungen werden auslandische Frauen durchschnittlich 4,3-mal,
auslandische Manner 3,9-mal so haufig verzeichnet, bei ehemaligen Paarbeziehungen
liegen die Raten 2,4-mal (Frauen) bzw. 3-mal (Manner) héher (BFS — PKS 2009-2017;
STATPOP 2009-2017).

e Versuchte oder vollendete Totungsdelikte in der Partnerschaft werden zu 51 % von
Schweizerinnen und Schweizern begangen, 38 % der Tatverdachtigen stammen aus der
standigen auslandischen Wohnbevélkerung, 10 % sind Auslanderinnen und Auslander
anderweitigem Aufenthaltsstatus oder Personen aus dem Asylbereich. Die Rate der
Tatverdachtigen — zu 79 % sind es Manner — ist bei auslandischen Staatsangehorigen
doppelt so hoch wie jene von schweizerischen (1,8 vs. 0,7 pro 100 000 Einwohner) (BFS
2018: 16).

¢ Polizeilich registrierte Falle hauslicher Gewalt von Eltern gegendber (minderjahrigen
oder erwachsenen) Kindern kommen bei Auslanderinnen und Auslandern in allen Al-
tersgruppen deutlich haufiger vor als bei Schweizerinnen und Schweizern. Auslandische
Mdtter und Vater werden durchschnittlich 3,3-mal so haufig beschuldigt (BFS — PKS
2009-2017; STATPOP 2009-2017). Diese Unterschiede kénnten teilweise durch hohe-
re Geburtenraten bzw. Anzahl Kinder pro Person in der auslandischen gegendber der
schweizerischen Bevolkerung erklarbar sein — in welchem Masse, ist aufgrund fehlender
Daten aber unklar (BFS 2012: 37f.).

2.3 Differenzierte statistische Analysen zu hauslicher Gewalt im
Migrationskontext

Die in der Schweiz verfigbaren Daten und Studien zur Pravalenz hauslicher Gewalt (u.a.
Killias et al. 2005, Killias et al. 2012, Biberstein & Killias 2015) ermoglichen teilweise diffe-
renzierte Analysen zu den Zusammenhangen zwischen Art und Schweregrad der Gewalt
und individuellen, beziehungsbezogenen und weiteren relevanten Einflussfaktoren, welche
mit einer erhohten Betroffenheit hauslicher Gewalt einhergehen. Analysen, welche die
Bedeutung der Risikofaktoren im Migrationskontext untersuchen und einen Vergleich der
Betroffenheitsrate von inlandischen und ausléndischen Staatsangehorigen unter Kontrolle
von Faktoren wie Alter, soziobkonomische Lage, familidre Situation etc., erlauben, liegen
bislang nur aus internationalen Pravalenzstudien vor. Datenllcken bestehen in der Schweiz
ausserdem hinsichtlich von Differenzierungsmaoglichkeiten, etwa nach Herkunftsregion,
nach Staatsangehdrigkeit von Opfern und Tatpersonen in gemischt-nationalen Beziehun-
gen etc.

Forschungsarbeiten aus Deutschland zu Gewalt gegen Frauen mit und ohne Migrations-

hintergrund (mit Fokus auf Frauen aus der Turkei und der ehemaligen Sowjetunion) zeigen
anhand statistischer Zusammenhangsanalysen, dass die im Vergleich zu deutschen Frauen
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Dass die auslandische
Bevélkerung starker
von Gewalt betroffen
ist, liegt unter anderem
an einer erh6hten
Vulnerabilitat aufgrund
der Lebenssituation.
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hohere Gewaltbetroffenheit nur teilweise mit der Herkunft erklart werden kann (etwa

mit religiésen und traditionellen Werten, Normen und Geschlechterrollen). In erster Linie
sind es erhdhte Vulnerabilitaten aufgrund der Lebenssituation (soziale und konomische
Belastungen, mit der Migration einhergehende Folgebelastungen sowie Spannungen im
Geschlechterverhaltnis), geringere Ressourcen (Bildung, Einkommen, Erwerbsbeteiligung,
Sprachkenntnisse, Wissen Uber Unterstitzungsmdéglichkeiten etc.) sowie auslanderrecht-
liche Barrieren, welche nicht nur das Risiko fur hausliche Gewalt erhéhen, sondern auch
die Loslosung aus Gewaltbeziehungen erschweren (Schréttle & Ansorge 2008; Schrottle &
Glammeier 2014).

Es gibt Hinweise, dass die Berticksichtigung von Risikofaktoren im Zusammenhang mit der
Uberreprasentation der auslandischen Bevélkerung unter den von héuslicher Gewalt betrof-
fenen Personen nicht ausreichend ist, sondern auch noch weitere Faktoren wie stereotype
Wahrnehmungen bestimmter Gruppen einen Einfluss haben (Khazaei 2022). Ein Vergleich
jungerer Reprasentativbefragungen zeigt zudem auf, dass im Hellfeld Personen mit aus-
landischer Staatsangehorigkeit deutlich haufiger als Geschadigte partnerschaftlicher Gewalt
registriert sind, im Dunkelfeld hingegen kein Unterschied festgestellt werden kann (Baier,
Biberstein & Markwalder 2023).
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Hausliche Gewalt
wird immer durch ein
Zusammenspiel von
mehreren Ursachen
und Risikofaktoren
begiinstigt.

Auch wenn Risiko-
faktoren vorliegen, ist
die Entstehung von
hauslicher Gewalt nie

zwingend.

Wenn Kinder elterliche
Gewalt miterleben,
wird diese oft als nor-
males Konfliktverhal-
ten wahrgenommen.
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3 ERKLARUNGSANSATZE FUR ERHOHTE
GEWALTBETROFFENHEIT

In der Gewaltforschung besteht Konsens, dass Gewalt in Familien- und Paarbeziehungen
nicht monokausal erklart werden kann, sondern es immer ein Zusammenspiel von mehre-
ren Ursachen und Risikofaktoren auf verschiedenen Ebenen ist, welches hausliche Gewalt
begunstigt.®

Folgende Ursachen und Risikofaktoren fur Gewalt in Paarbeziehungen werden von For-
schung und Praxis als entscheidend erachtet (vgl. Bericht BR 2009 und Egger & Schar Mo-
ser 2008).

¢ Individuelle Ebene: Missbrauchs- und Gewalterfahrung in der Kindheit, antisoziales Ver-
halten und Delinquenz ausserhalb der Beziehung sowie Suchtmittelkonsum stehen in
einem deutlichen Zusammenhang mit Partnerschaftsgewalt.

¢ Partnerschaft, Familie, Gemeinschaft: Relevante Risikofaktoren sind ungleiche Machtver-
haltnisse in der Beziehung, soziale und ékonomische Belastungen sowie unzulangliche
Stressbewaltigungsstrategien, haufige Konflikte in Partnerschaft und Familie und die
Art, wie damit umgegangen wird. Soziale Isolation der Paare, fehlende soziale Unter-
stltzung der Betroffenen und ein Gewalt bejahendes und tolerierendes Umfeld beglns-
tigen die Gewalt ebenfalls.

¢ Gesellschaftliche Ebene: Angesprochen sind hier soziokulturelle Normen, insbesondere
betreffend Geschlechterrollen und Stereotypen von Mannlichkeit und Weiblichkeit und
dem Umgang mit Gewalt. Fehlende Gleichstellung von Frau und Mann in den einzelnen
Bereichen der Gesellschaft und Toleranz gegentiber Gewalt werden ebenfalls mit der
Entstehung von hauslicher Gewalt in Zusammenhang gebracht. Gesellschaftlich geteilte
Normen, Werte, Idealbilder und Vorstellungen, insbesondere tber Geschlechterrollen,
Beziehung und Familie werden wiederum durch Individuen, Paare, Familien und deren
Umfeld Gbernommen und beeinflussen so das Entstehen oder Einddmmen von Gewalt.

Untersuchungen und Statistiken zeigen, dass die auslandische Bevélkerung Gberdurch-
schnittlich stark von Faktoren belastet ist, die als Risikofaktoren von Paargewalt und fami-
lidrer Gewalt anerkannt sind. Auch bei Vorliegen von Risikofaktoren ist die Entstehung von
hauslicher Gewalt jedoch nie zwingend. Bei der Frage, ob es zu Gewalt kommt, spielen
nicht nur Risikofaktoren eine Rolle. Wichtig sind auch «protektive» Faktoren, die den Um-
gang mit schwierigen, teilweise traumatisierenden Situationen ermoglichen und zur Ver-
meidung von hauslicher Gewalt beitragen.

Gewalterfahrung in der Kindheit

Das Aufwachsen in gewaltbelasteten Familien und eigene Missbrauchs- und Gewalterfah-
rung in der Herkunftsfamilie sind ein relevanter Risikofaktor, dass die Betroffenen spater in
der eigenen Beziehung und Familie Gewalt austben, aber auch zu Opfern von Gewalt wer-
den®; insbesondere in Kombination mit zusatzlichen Risiko- und Belastungsfaktoren bzw.
fehlenden schitzenden Faktoren. Untersuchungen fur die Schweiz zeigen, dass das Erleben
elterlicher Gewalt auch signifikant mit dem Herausbilden von gewaltlegitimierenden Mann-
lichkeitsnormen beziglich innerfamilidrer Gewalt einhergeht («Wenn eine Frau ihren Mann
betrtigt, darf der Mann sie schlagen», «Der Mann ist das Oberhaupt der Familie und darf
sich notfalls auch mit Gewalt durchsetzen») (Baier et al. 2019: 469).

Da auslandische bzw. gemischt-nationale Familien in der Schweiz Uberproportional von
hauslicher Gewalt betroffen sind, bedeutet dies, dass in diesen Familien auch haufiger
Kinder betroffen sind. Hier verstarkt sich damit die Problematik der Reproduktion von «er-
lernten» gewalttatigen Verhaltensmustern und der intergenerationellen Weitervermittlung
von hduslicher Gewalt.
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In Partnerschaften mit
starkem Machtgefille,
Dominanz und Kont-
rollverhalten kommt
h&usliche Gewalt 6fter

vor.

In Partnerschaften mit
gleichwertiger Auf-
gabenteilung kommt

hausliche Gewalt weni-

ger oft vor.

Arbeitslosigkeit und
Sozialhilfebezug sind
Risikofaktoren fiir Ge-
walt, unabhdngig vom

Migrationshintergrund.
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Laut Zahlen aus dem Kanton Bern sind 2017 bei rund 60 % der Polizeiinterventionen bei
hauslicher Gewalt minderjdhrige Kinder mitbetroffen. Die meisten dieser Kinder erleben
Gewalt zwischen ihren Eltern und erwachsenen Bezugspersonen, teilweise sind sie direkt in
die Gewalthandlungen involviert, mehrheitlich als Opfer (Polizei- und Militérdirektion Kan-
ton Bern / Berner Interventionsstelle hausliche Gewalt 2019).

Die Haufigkeit von Gewalterfahrungen im hauslichen Kontext ist nach Land und Region
unterschiedlich (WHO 2013). Ein Teil der in der Schweiz lebenden Auslanderinnen und
Auslander ist in Herkunftslandern mit einem hoher geschatzten Vorkommen héauslicher
Gewalt als in der Schweiz aufgewachsen. Friihere Bevolkerungsstudien zeigen, dass hier
lebende Auslanderinnen bereits als Kinder und Jugendliche teils haufiger Gewalt (in der
Familie, aber auch durch Krieg) erlebt haben als Schweizerinnen (Killias et al. 2005; Gillioz
et al. 1997). Zahlen dazu, welche Auslanderinnen und Ausléander von Gewalterfahrung und
hauslicher Gewalt in der Kindheit besonders betroffen sind, liegen fur die Schweiz nicht
Vor.

Geschlechtsverhiltnisse und Machtgefille in der Beziehung

Verschiedene empirische Forschungen zeigen, dass hausliche Gewalt haufiger in Partner-

schaften vorkommt, die sich durch ein starkes Machtgefalle’ (Verteilung der soziodkono-

mischen Ressourcen, teilweise auch Statusunterschiede beztglich Bildung und Beruf) und
grosse Dominanz und kontrollierendes Verhalten eines Partners / einer Partnerin auszeich-
nen.

Fehlende Ressourcen in Bezug auf Bildung, Teilhabe am Erwerbsleben und Einkommen
kénnen strukturelle Abhangigkeiten in einer Beziehung vergréssern und gegebenenfalls
den Verbleib in gewaltbedrohten oder gewaltbelasteten Beziehungen beginstigen. Wie
Untersuchungen aus Deutschland aufzeigen, kénnen gute Bildung, Erwerbstatigkeit und
Erwerbseinkommen fur Frauen mit Migrationshintergrund einen protektiven Faktor darstel-
len, teilweise aber das Risiko von Gewalt auch erhdhen (Schrottle & Ansorge 2008; Schrott-
le & Glammeier 2014).

Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfahigkeit, etwa infolge Invaliditat, kann bei Mannern mit
traditionellen Rollenvorstellungen dazu fuhren, dass sie ihrer selbst- und fremdzugeschrie-
benen Rolle als Erndhrer nicht gerecht werden kénnen, was Minderwertigkeitsgefthle,
Konflikte und Gewalt auslésen kann. Auslandische Manner sind in der Schweiz insgesamt
starker von Arbeitslosigkeit betroffen als Schweizer (siehe weiter unten).

Verschiedene Studien belegen, dass hausliche Gewalt bei Paaren mit einer egalitaren Auf-
gabenteilung in Erwerb, Haushalt und Erziehung weniger haufiger vorkommt. Massgeblich
erhoht wird das Risiko von Gewalt indes in Beziehungen, die von Entscheidungsmacht,
Dominanz und Kontrolle eines Partners gepragt sind. Fir Deutschland zeigen Analysen

zu hauslicher Gewalt im Migrationskontext, dass traditionelle Rollenverteilungen und Do-
minanz je nach Herkunft unterschiedlich stark verbreitet sind (Schréttle & Ansorge 2008;
Schréttle & Glammeier 2014).

Soziobkonomische Belastungen

Belastungen, wie geringes Familieneinkommen, prekare Arbeitsbedingungen, Arbeitslosig-
keit und Armutsbetroffenheit kdnnen das Risiko von h&uslicher Gewalt erhohen, insbeson-
dere wenn zusatzlich ungunstige Voraussetzungen hinsichtlich von Stressbewaltigung und
Konfliktldsung vorliegen (Gewaltbiografie, Gewalt bejahende Einstellungen oder Macht-
gefalle und Dominanzverhalten in der Beziehung). Arbeitslosigkeit des Partners und Sozial-
hilfebezug der Familie erweisen sich gemass den Analysen aus Deutschland als relevante
Risikofaktoren fur Gewalt, unabhangig vom Migrationshintergrund (Schrottle & Ansorge
2008; Schrottle & Glammeier 2014).

Die auslandische Bevolkerung in der Schweiz ist solchen sozioékonomischen Belastungen
insgesamt haufiger ausgesetzt. Personen mit Migrationshintergrund sind Uberdurchschnitt-
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lich haufig auf Tieflohnstellen beschaftigt (1. Generation: 20 %, 2. Generation: 18 %;
ohne Migrationshintergrund: 13 %) und weisen bei den Erwerbstatigen eine tendenziell
hohere Armutsquote auf (1./2. Generation: je 4 %; ohne Migrationshintergrund: 3,5 %)
(BFS 2017).

In der auslandischen Erwerbsbevélkerung ist die Arbeitslosenquote im 2018 mit 4,4 %
rund 2,3-mal so hoch wie bei Schweizerinnen und Schweizern mit 1,9 %. Auslandische
Manner (4,4 %) und Frauen (4;3 %) sind dabei praktisch gleichermassen von Arbeitslosig-
keit betroffen (BFS / SECO — Arbeitslosenstatistik 2018).

In der Schweiz lebende Auslanderinnen und Auslénder, erwerbstatige und nichterwerb-
statige, sind deutlich haufiger als Schweizerinnen und Schweizer auf wirtschaftliche Unter-
stlitzung durch die Sozialhilfe angewiesen: rund 3,7-mal so haufig. 2017 betrug die Sozial-
hilfequote bei Schweizerinnen und Schweizern 2,3 %, diejenige von Auslanderinnen und
Auslandern insgesamt 6,3 % (standige Wohnbevolkerung), wobei sich grosse Unterschiede
in der Belastung zeigen. Personen aus Nord- und Westeuropa haben eine insgesamt tiefere
Sozialhilfequote (2 %) als Schweizerinnen und Schweizer. Bei Personen aus Stdwesteuro-
pa betragt sie 3,8 %, bei Personen aus Ost- und Stdosteuropa 7,5 %. Von Personen aus
nicht-europaischen Staaten, darunter Personen, die als Fltichtlinge in die Schweiz gekom-
men sind, sind 16,7 % auf Sozialhilfe angewiesen (BFS — Sozialhilfestatistik 2017).

Gesellschaftlich-kulturelle Faktoren, Gewalt legitimierende Normen

Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass gesellschaftlich und kulturell vermittelte As-
pekte wie gewaltbejahende und gewalttolerierende Normen, starre Rollenbilder mit stereo-
typen Werten von Uberlegener Mannlichkeit und untergeordneter Weiblichkeit etc. das
Risiko hauslicher Gewalt erhthen (Egger & Schar Moser 2008) (Vgl. auch Informationsblatt
A2 «Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen»). Diese Vorstel-
lungen kénnen bei Auslanderinnen und Auslandern verbreiteter sein als bei Schweizerinnen
und Schweizern.

Wird Gewalt und Gewalt gegen Frauen in einer Gesellschaft bzw. einer sozialen Bezugs-
gruppe dieser Gesellschaft als normal angesehen, so wird sie eher toleriert und sogar legiti-
miert (Godenzi 2001). Diese Einstellung dndert sich nicht automatisch, wenn Menschen in
ein anderes Land migrieren. Die Gewalttoleranz kann zu einem gewissen Anteil «mit mig-
rieren» und in schwierigen Situationen teilweise (sogar verstarkt) zum Ausdruck kommen.

Gewaltlegitimierende méannliche Rollenbilder, die allgemein von Dominanz gepragt sind
und eine Unterordnung von Frauen befurworten, werden im sozialen Kontext von Gesell-
schaft, Religion, Familie oder Bezugsgruppen («Peer Groups») herausgebildet, wie eine
schweizweite Untersuchung bei rund 8300 Jugendlichen in nachobligatorischer Ausbildung
in der Schweiz zeigt (vgl. Baier et al. 2019). 7,6 % der mannlichen Jugendlichen befur-
worten innerfamilidare Gewalt («Wenn eine Frau ihren Mann betrtigt, darf der Mann sie
schlagen», «Der Mann ist das Oberhaupt der Familie und darf sich notfalls auch mit Ge-
walt durchsetzen»), 4,6 % der mannlichen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund und
10,6 % der mannlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Bei allen zeigt sich eine
Tendenz, wonach religiosere Jugendliche den gewaltlegitimierenden Mannlichkeitsnormen
starker zusprechen als weniger resp. nicht religitse Jugendliche. Unter Berucksichtigung
von weiteren Einflussfaktoren zeigt sich, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund signi-
fikant haufiger innerfamiliarer Gewalt zustimmen. Katholische und muslimische Jugend-
liche weisen hohere Zustimmungen auf als protestantische. Bei anders eingebundenen
Jugendlichen (aus Freikirchen, hinduistische, buddhistische) zeigen sich ebenfalls erhéhte
Zustimmungswerte.

Sozial geteilte Normen und Werte kdnnen auch den Umgang der Betroffenen mit Gewalt-
erfahrungen pragen. Studien zeigen, dass der Verbleib in gewalttatigen Beziehungen teils
mit religiésen Uberzeugungen zusammenhangen kann, teils mit kulturellen Vorstellungen
Uber Ehe und Familie. Wie verschiedene Studien (Killias et al. 2005; Jaspard et al. 2003)
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zeigen, werden Frauen, deren Leben stark von der Religion und der Einbindung in religidse
Gemeinschaften gepragt ist, tendenziell haufiger Opfer von Gewalt. Soziale Stigmatisie-
rung von getrennten oder geschiedenen Personen, insbesondere Frauen, die auf religitsen
Legitimationsgrundlagen beruhen, kann eine Person zwingen, in einer gewaltbedrohten
oder gewalttatigen Beziehung zu verbleiben. In anderen Untersuchungen aus Deutsch-
land konnte eine Relevanz des Faktors Religion und religi¢se Einbindung nicht festgestellt
werden (Schrottle & Ansorge 2008; Schréttle & Glammeier 2014). Vermutet wird eher, dass
eine starke religitse Einbindung mit traditionelleren Geschlechterrollenvorstellungen zu-
sammenhangt (Vgl. Informationsblatt A2 «Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Ge-
walt in Paarbeziehungeny).

Die Untersuchung bei Jugendlichen aus der Schweiz zeigt, dass gewaltlegitimierende
Mannlichkeitsnormen auch von jungen Frauen geteilt werden, wenn auch in geringerem
Masse (vgl. Baier et al. 2019). Weibliche Jugendliche mit Migrationshintergrund dussern
sich signifikant haufiger, dass innerfamiliare Gewalt durch den Mann und das Familienober-
haupt legitim ist, als solche ohne Migrationshintergrund (2,6 vs. 1,6 %). Muslimische junge
Frauen teilen diese Haltung mit 4,2 % am haufigsten. Im Gegensatz zu den mannlichen
Jugendlichen héangt die Zustimmung zu solchen Normen etwas starker mit dem Ausmass
der Religiositat zusammen (je religidser, umso eher verinnerlichen die jungen Frauen solche
Normen).

Weiter konnen neben gewaltlegitimierenden Einstellungen auch Machtgefalle zwischen
den Generationen Gewalt im familidren Kontext begtinstigen («Adultismus»): Ein grosses
Machtgefalle zwischen den Generationen, sowie ein Familienkonzept, in dem das Indivi-
duum als Teil einer Gruppe, der es sich unterordnen muss, wahrgenommen wird, kénnen
Gewaltsituationen begunstigen. Wird erwartet, dass sich beispielsweise Kinder an der Mei-
nung und dem Willen ihrer Eltern orientieren, so kann ein «Verstoss» gegen diese Erwar-
tungen zum Ausloser von gewalttatigen Disziplinarmassnahmen werden.®

Migrationsbezogene Faktoren

Allgemein gelten in der Gewaltforschung Ubergangssituationen wie Heirat, Geburt oder
Trennung als besonders belastend und Gewalt begunstigend. Auch Migration kann eine
solche Ubergangssituation darstellen.

Die Zuwanderung in die Schweiz im Rahmen von Arbeitsmigration, Familiennachzug oder
Flucht kann mit mehr oder weniger grossen Anpassungsleistungen und Spannungen ver-
bunden sein, welche wiederum die Partnerschafts- und Familienbeziehung belasten kon-
nen. Unter anderem kann auch die Konstellation von Frauen mit Migrationshintergrund,
die im Diasporakontext Schweiz geboren und/oder sozialisiert worden sind, und einem Ehe-
partner aus dem Herkunftsland solche Spannungen begunstigen oder auslésen.

Fehlende oder geringe Inanspruchnahme von Hilfestellungen

Manche Migrantinnen und Migranten kénnen in ungenliigendem Masse auf Hilfestellungen
bei Konflikt- und Gewaltfallen zurtickgreifen, was dazu fihren kann, dass die Konflikt- und
Gewaltspirale nicht friih genug unterbrochen werden kann und die Situation eskaliert®.

Gemass Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Paargewalt sind vielen Migrantin-
nen und Migranten die verschiedenen Hilfsangebote bei Konflikten und Gewalt in Part-
nerschaften nicht bekannt oder nicht bzw. schwer zuganglich (wegen Sprachproblemen,
Kosten, usw.) (Egger & Schar Moser 2008; Guggisberg et al. 2017). Denkbar sind auch
grundlegende Vorbehalte gegentber Beratungsstellen und Behérden aufgrund der im Her-
kunftsland gemachten negativen Erfahrungen. Eine Rolle spielen auch fehlende Unterstut-
zung durch das soziale Umfeld oder Dritte.
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4 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Auslanderrechtliche Bestimmungen zum Aufenthaltsrecht konnen die Abhangigkeit zwi-
schen Opfer und Tatperson verstarken und damit das Risiko der (fortgesetzten) Gewalt
erhéhen. Auch der Zugang zu unterstttzenden und deeskalierenden Massnahmen kann
erschwert sein, wenn Unsicherheiten Uber den Aufenthaltsstatus bestehen oder von der
gewaltaustbenden Person aufenthaltsrechtliche Konsequenzen angedroht werden (Muller
& Bohne 2015: 120).

In der Schweiz erhalten viele Auslanderinnen und Auslander aus einem Land ausserhalb der
EU oder EFTA ein Aufenthaltsrecht nur aufgrund der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft

mit einem Schweizer/einer Schweizerin oder einem Auslander/einer Auslanderin mit Nieder-
lassungs- oder Aufenthaltsbewilligung. Das bedeutet, dass sie kein eigenes zivilstandunab-

hangiges Aufenthaltsrecht haben.

Regelung des Aufenthaltsrechts bei hauslicher Gewalt

Um zu verhindern, dass auslandische Personen bei hauslicher Gewalt nicht zum Verbleib in
der gewalttatigen Beziehung gezwungen werden, weil sie ansonsten das Aufenthaltsrecht
verlieren, wurde 2008 eine gesetzliche Hartefallbestimmung eingefthrt. Bei einer Trennung
besteht gemass Auslander- und Integrationsgesetz (AlG; SR 142.20) ein Anspruch auf Ver-
langerung dann, wenn die Ehe bzw. eingetragene Partnerschaft mindestens drei Jahre
dauerte und eine erfolgreiche Integration besteht oder wenn wichtige persénliche Griinde
einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (Art. 50 Abs. 1 AIG)." Unter
diese wichtigen personlichen Grinde fallt auch hausliche Gewalt und Zwangsheirat. Das
Gesetz verlangt, dass die betreffende Person Opfer hauslicher Gewalt wurde oder die Ehe
nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder die soziale Wiedereingliederung im Herkunfts-
land stark gefahrdet erscheint (Art. 50 Abs. 2 AIG). Diese Grinde konnen je fur sich alleine
einen Anspruch auf den weiteren Verbleib in der Schweiz begriinden, d.h. es ist nicht erfor-
derlich, dass zusatzlich zur hauslichen Gewalt auch die Wiedereingliederung des Opfers im
Herkunftsland gefahrdet ist (vgl. SEM 2019: 143).

Auslanderrechtliche Massnahmen gegen die gewaltausiibende Person

Nebst der Verlangerung des Aufenthaltsrechts fur Opfer hauslicher Gewalt kénnen die kan-
tonalen Migrationsbehdrden auch auslanderrechtliche Massnahmen gegen die gewaltaus-
Gbende Person prifen: Hausliche Gewalt ist gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung
nicht als reine Privatsache zu betrachten, sondern tangiert auch 6ffentliche Sicherheits-
interessen und stellt in diesem Sinne auch einen Grund dar, die Aufenthalts- oder Nieder-
lassungsbewilligung zu widerrufen bzw. die Verlangerung zu verweigern (nach Art. 62 und
63 AIG) oder ggf. ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG zu prufen. Ausserdem haben die
kantonalen Migrationsbehorden Meldepflichten und Melderechte gegendber den Straf-
verfolgungsbehdrden und den Kindes- und Erwachsenenschutzbehorden, wenn sie z.B. im
Rahmen eines Gesuchs zur Verldngerung der Aufenthaltsbewilligung Kenntnis von haus-
licher Gewalt erhalten (Guggisberg et al. 2017: 10).
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5 MASSNAHMEN ZUR UNTERSTUTZUNG
UND PRAVENTION

Fehlendes Wissen Uber Unterstitzungsmaglichkeiten, aber auch Sprachbarrieren, kénnen
gewaltbetroffenen Personen mit Migrationshintergrund den Zugang zu Beratungs- und
Hilfsangeboten (z.B. Paar- und Familienberatung, Opferberatungsstellen) und damit die
Loslésung aus Gewalt- und Misshandlungsbeziehungen zusatzlich erschweren (Schrottle &
Glammeier 2014). In der Schweiz geben z.B. 11 % der Frauen mit Migrationshintergrund
der ersten Generation an, dass sie keine der vier Landessprachen in ihrem sprachlichen Re-
pertoire haben, bei den Mannern der 1. Generation sind es 8 % (BFS — Strukturerhebung
2011-2013). Die Tabuisierung hauslicher Gewalt, Schamgefihle und Stigmatisierung,
Druck seitens der Familie, der gewaltaustibenden Person oder der Community sowie ein
unsichererer Aufenthaltsstatus kénnen dazu fuhren, dass auch bei vorhandenen Kennt-
nissen Uber die vorhandenen Hilfe- und Interventionssysteme keine Unterstitzung in An-
spruch genommen wird (Schrottle & Ansorge 2008: 197-203; Mdller & Bohne 2015: 126).
Vor diesem Hintergrund gelten Sensibilisierungsmassnahmen (z.B. im Rahmen von Sprach-
und Integrationskursen) sowie Offentlichkeitsarbeit nebst der Bereitstellung bedarfsgerech-
ter Angebote und Massnahmen zur Risikoreduktion und Ressourcenstarkung als zentrale
Handlungsfelder in der Unterstlitzung bei hauslicher Gewalt im Migrationskontext.

5.1 Sensibilisierung und Offentlichkeitsarbeit

Um Personen mit Migrationshintergrund, namentlich solchen mit eingeschrankten Res-
sourcen, die Inanspruchnahme des bestehenden Hilfesystems bei hduslicher Gewalt zu er-
leichtern und Zugangsbarrieren zu reduzieren, ist die Information und Sensibilisierung der
Migrationsbevélkerung zentral (vgl. Muller & Bohne 2015: 22-26, 39-46). Inhaltlich geht
es dabei nicht nur um die Bekanntmachung der vorhandenen Beratungs- und Unterstut-
zungsangebote, sondern auch um das Thematisieren von hauslicher Gewalt allgemein (und
den damit zusammenhangenden Tabus, Schuld- und Schamgefthlen etc.) sowie darum,
das Vertrauen ins Hilfesystem zu starken (Vorurteile und Angste gegentber Institutionen
abbauen, Uber deren Rollen und Aufgaben informieren etc.). Um die Zielgruppen zu er-
reichen, werden mehrsprachige Informationsmaterialien, die Vernetzung mit Migrantinnen-
und Migrantenorganisationen (insbesondere mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren)
sowie die Nutzung niederschwelliger, nicht mit dem Thema hauslicher Gewalt assoziierter
Angebote fur die Verbreitung von Informationen und den Vertrauensaufbau als wichtig
erachtet (z.B. im Rahmen von Frauentreffs, Sprachkursen, allgemeinen Beratungsstellen fur
Migrantinnen und Migranten etc., vgl. Muller & Bohne 2015: 65-68).

Fur die Pravention und Bekampfung von hauslicher Gewalt ist — nicht nur im Migrations-
kontext — auch die allgemeine Offentlichkeitsarbeit relevant, welche nicht nur Betroffene
ermutigt, professionelle Hilfe zu suchen, sondern auch die Allgemeinbevélkerung darauf
sensibilisiert, hinzuschauen und im Bedarfsfall Unterstiitzung anzubieten (Muller & Boh-
ne 2015: 23). Spezifisch fur den Migrationskontext ist ausserdem der 6ffentliche Diskurs
entscheidend: eine wenig differenzierte Betrachtung der Problematik hauslicher Gewalt,
welche Gewalt «kulturalisiert» und die Gleichstellungsproblematik als einseitiges Problem
bestimmter ethnischer Minderheiten darstellt, wird mit Blick auf eine wirksame Pravention
und Bekampfung von hauslicher Gewalt als nicht zielfihrend betrachtet (Schrottle & Glam-
meier 2014: 296-298).
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5.2 Zielgruppenspezifische Beratungs- und Unterstiitzungs-
angebote

Wie alle Opfer von Straftaten haben Personen mit Migrationshintergrund (unabhangig von
Staatsangehorigkeit und Aufenthaltsstatus) Anspruch auf Beratung und Unterstitzung im
Sinne des Opferhilfegesetzes (OHG; SR 372.5). Auf der Website der Opferhilfe Schweiz
(www.opferhilfe-schweiz.ch) wird in verschiedenen Sprachen Uber diese Méglichkeiten inb
formiert. Die sprachlichen Zugdnge zum Hilfesystem werden als zentraler Faktor betrachtet,
um von hduslicher Gewalt betroffene Migrantinnen und Migranten besser zu erreichen und
zu unterstltzen. In der Fachliteratur wird empfohlen, in Schutz- und Unterstlitzungsange-
boten vermehrt mehrsprachiges, multikulturell zusammengesetztes Personal einzusetzen,
gezielt die fachlichen Kompetenzen auszubauen, um kultursensible Beratungen anbieten
zu kénnen, und bei der Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote mit Migrations-
gemeinschaften bzw. Fachpersonen mit Migrationshintergrund und mit transkultureller
Kompetenz zusammenzuarbeiten (Schrottle & Ansorge 2008: 199f.; Muller & Bohne 2015:
34-39). Auch in Beratungsstellen und Lernprogrammen fur Gewaltaustbende wird ein
mehrsprachiges bzw. muttersprachliches Angebot sowie kultur- und migrationsspezifisches
Know-how als relevant erachtet, um im Sinne einer nachhaltigen Pravention auch den spe-
zifischen Hilfebedarf von Tatpersonen mit Migrationshintergrund zu bertcksichtigen bzw.
sie fUr eine Beratung motivieren zu kénnen (Muller & Bohne 2015: 79-87).

5.3 Praventionsansatze

Zu den Massnahmen gegen die erhdhte Gewaltbelastung von Migrantinnen und Migran-
ten gehort auch die Starkung von Ressourcen wie Bildung, Sprachkompetenzen, berufliche
und soziale Integration, die als protektive Faktoren wirken (Schrottle & Glammeier 2014
297f%.).

Angesichts der zentralen Rolle der intergenerationellen Vermittlung von Gewalt ist auch der
Schutz und die Unterstttzung von Kindern und Jugendlichen, die von hauslicher Gewalt
mitbetroffen sind, als wichtiger Ansatzpunkt fur die Gewaltpravention anzusehen, unab-
hangig vom Migrationskontext (Schréttle & Glammeier 2014). Uber spezifische Angebote
flr mitbetroffene Kinder und Jugendliche hinaus sind auch allgemeine Praventionsangebo-
te an Schulen und Kindertagesstatten bedeutsam, um hausliche Gewalt zu thematisieren
und die kritische Auseinandersetzung mit Frauen- und Mannerrollen sowie gewaltlegiti-
mierenden Normen zu férdern. Auch kann mit schulischen Angeboten ein grosser Teil der
Migrationsbevélkerung erreicht werden (Muller & Bohne 2015: 99-102).

5.4 Massnahmen und Aktivitaten des Bundes

Die Umsetzung der Istanbul-Konvention bildet auf Bundesebene den Referenzrahmen fur
Massnahmen und Aktivitdten zur Préavention und Bekdmpfung hauslicher Gewalt (vgl. EGB
2018a). Massnahmen zum Schutz vor hauslicher Gewalt im Migrationsbereich betreffen
insbesondere die auslanderrechtlichen Regelungen zum Aufenthaltsrecht von Opfern h&us-
licher Gewalt. Basierend auf einer Analyse zur Umsetzung der Hartefallbestimmung nach
Art. 50 Abs. 1 lit. b AlG (Guggisberg et al. 2017) hat der Bundesrat im April 2018 Emp-
fehlungen fir den wirksamen Schutz von Auslanderinnen und Ausléndern bei ehelicher
Gewalt formuliert (Bericht BR 2018). Dazu gehoren etwa die Sensibilisierung, Schulung und
Vernetzung der involvierten Akteure, die Information der Betroffenen und Anpassungen
bei den Weisungen des Staatssekretariats ftir Migration (SEM) an die kantonalen Vollzugs-
behorden.

Dazu kommen Massnahmen und Aktivitaten des Bundes zu Formen geschlechtsspezifischer

Gewalt an Frauen im Migrationskontext im Sinne der Istanbul-Konvention. Seit Abschluss
des Bundesprogramms gegen Zwangsheiraten (2013-2017) fungiert die Fachstelle Zwangs-
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heirat als Kompetenzzentrum des Bundes als schweizweit zustandige Referenzinstitution
bei Zwangsheiraten und Zwangsehen, welche auch Beratungen fur Betroffene anbietet.
Das Bundesamt fir Gesundheit (BAG) unterstitzt zudem im Zeitraum 2016-2019 die Infor-
mations-, Praventions- und Beratungsaktivitaten des Netzwerks gegen Madchenbeschnei-
dung Schweiz."
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1 Der Begriff «Migrationsbevolkerung» ersetzt auf der Basis der internationalen Empfehlungen der UNO
zunehmend die Unterscheidung zwischen in- und auslédndischen Staatsangehorigen, die allein auf der
aktuellen Staatsangehorigkeit einer Person beruht. Zur Bestimmung des Migrationshintergrunds werden
vom Bundesamt fur Statistik (BFS) neben der aktuellen Staatsangehorigkeit die Staatsangehérigkeit bei
Geburt sowie das Geburtsland einer Person sowie beider Elternteile miteinbezogen. Ermittelt wird der
Migrationshintergrund der Bevolkerung in der Schweizerischen Arbeitskréfteerhebung (SAKE).

2 Vgl. auch Informationsblatt A1 «Definition, Formen und Folgen hauslicher Gewalt».

3 Die Themenblatter Zwangsheiraten des SEM / Bundesprogramm Bekampfung Zwangsheiraten sind abrufbar
unter www.sem.admin.ch > Einreise & Aufenthalt > Integration > Themen > Zwangsheiraten.
Informationen zu weiblicher Genitalbeschneidung und Links zu den Netzwerkpartnern finden sich auf der
Fachwebsite des Netzwerks Madchenbeschneidung Schweiz unter www.maedchenbeschneidung.ch >

Fachwebsite.

4 In den Standardtabellen des BFS werden die Belastungsraten nach Altersklassen ausgewiesen. Der Vergleich
der Belastungsraten fur das Total der auslandischen und schweizerischen Frauen und Manner beruht auf einer
Zusatzauswertung des BFS zuhanden des EBG von September von 2019.

5 Vgl. Informationsblatt A2 «Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen».

6 Vgl Informationsblatt A2 «Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen» sowie
Informationsblatt B3 «Hausliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche».

7 Vgl. Informationsblatt A2 «Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen» sowie die
fur die Schweiz erarbeitete Ubersichtsstudie (Egger & Schar Moser 2008).

8 Vgl. Fachstelle Zwangsheiraten unter www.zwangsheirat.ch > Zwangsheirat > Formen und Ursachen (Stand:

20.01.2020).

9 Vgl Informationsblatt A3 «Gewaltdynamiken und Interventionsansétze».

10 Art. 50 AIG begriindet einen Rechtsanspruch auf den weiteren Verbleib in der Schweiz fur (Ehe-) Partnerinnen
und Partner von Schweizer Staatsangehdérigen oder Personen mit einem C-, B-, L- oder F-Ausweis,
insbesondere wenn sie Opfer hauslicher Gewalt geworden sind.

11 Siehe auch Bericht BR 2015; fiir weitere vom Bund mitfinanzierte Wissensgrundlagen zum Thema siehe EBG

2018a: 44f.
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http://www.maedchenbeschneidung.ch/

ADRESSEN ZU HILFS- UND
INFORMATIONSANGEBOTEN

HILFSANGEBOTE BEI HAUSLICHER GEWALT

Fiir gewaltbetroffene Personen

Im Notfall
- Polizei: www.polizei.ch, Telefon 117
- Medizinische Hilfe: www.erstehilfe.ch, Telefon 144

Informationen und Adressen zu kostenloser, vertraulicher und anonymer Beratung
in der ganzen Schweiz:

- www.opferhilfe-schweiz.ch

Adressen zu Schutzunterkunften:

- www.opferhilfe-schweiz.ch/de/was-ist-opferhilfe/schutz
- www.frauenhaus-schweiz.ch

Fiir gewaltausiibende Personen

Adressen zu Beratung und Lernprogrammen:
- www.solvio.ch

INFORMATIONSANGEBOT EBG

Auf www.ebg.admin.ch unter Gewalt finden Sie:

- Weitere Informationsblatter: Sie beleuchten in kurzer Form verschiedene Aspekte
des Themas hausliche Gewalt.

= Informationen zur Istanbul-Konvention, die in der Schweiz am 1. April 2018
in Kraft getreten ist.

- Die Toolbox Hausliche Gewalt: Diese bietet Zugang zu einer Vielzahl von Arbeits-
und Informationsmaterialien.

- Weitere Publikationen des EBG zu hauslicher Gewalt.
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http://www.solvio.ch
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Geschlechtsspezifische Formen und Folgen hauslicher Gewalt

B Gewaltspezifische Informationen
Gewalt in Trennungssituationen
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Hausliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Hausliche Gewalt im Migrationskontext
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4 Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen
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Interventionen bei gewaltausiibenden Personen
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Hausliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung
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Internationale Menschenrechtsvertrage und hausliche Gewalt

E Gewaltspezifische Informationen — Hausliche Gewalt im Migrationskontext )
Seite 19/19


https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a1.pdf.download.pdf/a1_definition-formen-und-folgen-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a2.pdf.download.pdf/a2_ursachen-risiko-und-schutzfaktoren-von-gewalt-in-paarbeziehungen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a3.pdf.download.pdf/a3_gewaltdynamiken-und-interventionsansaetze.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a4.pdf.download.pdf/a4_zahlen-zu-haeuslicher-gewalt-in-der-schweiz.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a5.pdf.download.pdf/a5_bevoelkerungsstudien-zu-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a6.pdf.download.pdf/a6_geschlechtsspezifische-formen-und-folgen-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b1.pdf.download.pdf/b1_gewalt-in-trennungssituationen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b2.pdf.download.pdf/b2_stalking-de.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b3.pdf.download.pdf/b3_haeusliche-gewalt-gegen-kinder-und-jugendliche.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b4.pdf.download.pdf/b4_gewalt-in-jugendlichen-paarbeziehungen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b5.pdf.download.pdf/b5_haeusliche-gewalt-im-migrationskontext.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b6.pdf.download.pdf/b6_haeusliche-gewalt-und-waffen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b7.pdf.download.pdf/b7_interventionen-bei-gewaltausuebenden-personen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c1.pdf.download.pdf/c1_haeusliche-gewalt-in-der-schweizer-gesetzgebung.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c2.pdf.download.pdf/c2_zivilverfahren-bei-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c3.pdf.download.pdf/c3_strafverfahren-bei-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c4.pdf.download.pdf/c4_internationale-menschenrechtsvertraege-und-haeusliche-gewalt.pdf

	_GoBack
	1	Definitionen und Einbettung
	2	Zahlen und Fakten
	2.1	Gewaltbetroffenheit bei ausländischen Staatsangehörigen
	2.2	Gewaltausübende Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
	2.3	Differenzierte statistische Analysen zu häuslicher Gewalt im Migrationskontext

	3	Erklärungsansätze für erhöhte Gewaltbetroffenheit
	4	Rechtliche Rahmenbedingungen
	5	Massnahmen zur Unterstützung und Prävention
	5.1	Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit
	5.2	Zielgruppenspezifische Beratungs- und Unterstützungs­angebote
	5.3	Präventionsansätze
	5.4	Massnahmen und Aktivitäten des Bundes

	6	Quellen
	Adressen zu Hilfs- und Informationsangeboten 
	Übersicht Informationsblätter

